
Umsatzsteuer in Bibliotheken

16. Dezember 2022

Harald Müller

Online-Veranstaltung der Landesfachstelle 

für das öffentliche Bibliothekswesen



Ein Gespenst geht um in 

Deutschland – die Bibliothek 

als Unternehmer
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Von: … 

Gesendet: 10. Februar 2022

An: Müller, Harald

Betreff: Umsatzsteuerpflicht auf Benutzungsentgelte

…Man erläuterte uns, dass ein bibliothekspädagogisches 

Programmangebot für z.B. eine Kita außerhalb der Stadt-

grenzen steuerrechtlich bedenklich sei (interkommunale 

Leistung), ebenso wie der Verleih von ebooks oder auch 

die Bibliothek der Dinge und Lesungen (machen auch 

andere, somit stünden wir im Wettbewerb).
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(1) Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig

ausübt. Das Unternehmen umfasst die gesamte gewerbliche oder berufliche

Tätigkeit des Unternehmers. Gewerblich oder beruflich ist jede nachhaltige

Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch wenn die Absicht, Gewinn

zu erzielen, fehlt oder eine Personenvereinigung nur gegenüber ihren Mit-

gliedern tätig wird.

…

(3) Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind nur im Rahmen ihrer 

Betriebe gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6, § 4 des Körperschaftsteuer-

gesetzes) und ihrer land- oder forstwirtschaftlichen Betriebe gewerblich oder 

beruflich tätig.

§ 2 UStG Unternehmer, Unternehmen
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Fassung in Kraft bis  31. 12. 2015



§ 2 UStG Unternehmer, Unternehmen
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Aktuelle Fassung in Kraft ab 1. 1. 2016

(1) Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig

ausübt. Das Unternehmen umfasst die gesamte gewerbliche oder berufliche

Tätigkeit des Unternehmers. Gewerblich oder beruflich ist jede nachhaltige

Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch wenn die Absicht, Gewinn

zu erzielen, fehlt oder eine Personenvereinigung nur gegenüber ihren Mit-

gliedern tätig wird.

…

(3) (weggefallen)



…

(22) § 2 Absatz 3 in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung ist auf Umsätze, die nach dem 31. 
Dezember 2015 und vor dem 1. Januar 2017 ausgeführt werden, weiterhin anzuwenden. § 2b in der am 
1. Januar 2016 geltenden Fassung ist auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2016 
ausgeführt werden. Die juristische Person des öffentlichen Rechts kann dem Finanzamt gegenüber 
einmalig erklären, dass sie § 2 Absatz 3 in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für sämtliche 
nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte Leistungen weiterhin anwendet. 
Eine Beschränkung der Erklärung auf einzelne Tätigkeitsbereiche oder Leistungen ist nicht zulässig. Die 
Erklärung ist bis zum 31. Dezember 2016 abzugeben. Sie kann nur mit Wirkung vom Beginn eines auf die 
Abgabe folgenden Kalenderjahres an widerrufen werden. § 18 Absatz 4f und 4g ist erstmals auf 
Besteuerungszeiträume anzuwenden, die nicht der Erklärung nach Satz 3 unterliegen.

(22a) Hat eine juristische Person des öffentlichen Rechts gegenüber dem Finanzamt gemäß Absatz 22 
Satz 3 erklärt, dass sie § 2 Absatz 3 in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für sämtliche nach 
dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte Leistungen weiterhin anwendet und 
die Erklärung für vor dem 1. Januar 2021 endende Zeiträume nicht widerrufen, gilt die Erklärung auch für 
sämtliche Leistungen, die nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2023 ausgeführt werden. 
Die Erklärung nach Satz 1 kann auch für Zeiträume nach dem 31. Dezember 2020 nur mit Wirkung vom 
Beginn eines auf die Abgabe folgenden Kalenderjahres an widerrufen werden. Es ist nicht zulässig, den 
Widerruf auf einzelne Tätigkeitsbereiche oder Leistungen zu beschränken.

§ 27 UStG Allgemeine Übergangsvorschriften
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Juristische Vorgehensweise

⚫ Gibt es neben dem Umsatzsteuergesetz zu 

beachtende (übergeordnete) Rechtsnormen?

⚫ Ja!   >>> EU-Recht

⚫ RICHTLINIE 2006/112/EG DES RATES vom 

28. November 2006 über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem
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SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
vom 8. September 2016 in der Rechtssache C-344/15
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183129&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1

Einleitung

1. Die Tätigkeit, die von Einrichtungen des öffentlichen 

Rechts im Rahmen der öffentlichen Gewalt ausgeübt wird, 

der Mehrwertsteuer zu unterwerfen, kann sinnwidrig er-

scheinen. Die Besteuerung führt nämlich zu erheblichen 

verwaltungstechnischen Komplikationen ohne ersicht-

liche Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen, 

außer dass Finanzmittel von einem Konto auf ein 

anderes verschoben werden. 

…
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§ 2b UStG

Juristische Personen des öffentlichen Rechts

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 4 gelten juristische Personen des 

öffentlichen Rechts nicht als Unternehmer im Sinne des § 2, soweit 

sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen 

Gewalt obliegen, auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen 

Tätigkeiten Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erheben. 

Satz 1 gilt nicht, sofern eine Behandlung als Nichtunternehmer zu 

größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde.

(2) Größere Wettbewerbsverzerrungen liegen insbesondere nicht vor, 

wenn

1. der von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts im Kalen-

derjahr aus gleichartigen Tätigkeiten erzielte Umsatz voraussichtlich  

17 500 Euro jeweils nicht übersteigen wird oder

2. vergleichbare, auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen 

ohne Recht auf Verzicht (§ 9) einer Steuerbefreiung unterliegen.

…

Aktuelle Fassung in Kraft ab 1. 1. 2016
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Erste Frage:

⚫ „juristische Personen des öffentlichen 

Rechts“ 

⚫ EU-RL 2006/112/EG: „Staaten, Länder, 

Gemeinden und sonstige Einrichtungen 

des öffentlichen Rechts“
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Zweite Frage:

„im Rahmen der öffentlichen Gewalt“ 

Ob eine Einrichtung des öffentlichen Rechts im Rahmen der 
öffentlichen Gewalt tätig wird, richtet sich nicht nach dem 
Gegenstand oder der Zielsetzung der Tätigkeit, sondern danach, 
ob die juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Rahmen 
der eigens für sie geltenden öffentlich-rechtlichen Sonder-
regelungen tätig werden. Maßgebend sind danach die Rechts-
normen, auf deren Grundlage die Einrichtung des öffentlichen 
Rechts nach außen tätig wird und die für private Wirtschaftsteil-
nehmer als Grundlage deren Tätigwerdens nicht zur Verfügung 
stehen. Dazu gehören öffentlich-rechtliche Satzungen, 
Staatsverträge, öffentlich-rechtliche Verträge etc.
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Dritte Frage:

„größere Wettbewerbsverzerrungen“ 
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Was ergibt sich durch die 

Neuregelung des § 2b UStG?

⚫ Entspricht EU-Richtlinie (endlich!)

⚫ Kein Verweis mehr auf KStG

⚫ Begriff „Betrieb gewerblicher Art“ aus UStG 

entfernt

⚫ Neuer Begriff „Wettbewerbsverzerrungen“

⚫ Gefahr (Gespenst) für Bibliotheken?

>>> Reihenfolge rechtliche Prüfung
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Reihenfolge rechtliche Prüfung

Sachverhalt: ÖB in einer deutschen Stadt:

1. Juristische Person des öff. Rechts ?

⚫ Rechtsfähig oder nichtrechtsfähig = GemO, Satzung

2. Öffentlich-rechtliche Sonderregelung?

⚫ Satzung

⚫ Benutzungsverhältnis = öffentlich-rechtlich, nicht 

privat!
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Reihenfolge rechtliche Prüfung

Sachverhalt: ÖB in einer deutschen Stadt:

1. Juristische Person des öff. Rechts ?

⚫ Rechtsfähig oder nichtrechtsfähig = GemO, Satzung

2. Öffentlich-rechtliche Sonderregelung?

⚫ Satzung

⚫ Benutzungsverhältnis = nicht privat!

3. Erklärung nach § 27 Nr. 22 UStG abgegeben?

4. Wettbewerb?
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§ 2b UStG

Juristische Personen des öffentlichen Rechts

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 4 gelten juristische Personen des 

öffentlichen Rechts nicht als Unternehmer im Sinne des § 2, soweit sie 

Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt 

obliegen, auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten 

Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erheben. Satz 1 gilt 

nicht, sofern eine Behandlung als Nichtunternehmer zu größeren 

Wettbewerbsverzerrungen führen würde.

(2) Größere Wettbewerbsverzerrungen liegen insbesondere nicht 

vor, wenn

1. der von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts im 

Kalenderjahr aus gleichartigen Tätigkeiten erzielte Umsatz voraus-

sichtlich  17 500 Euro jeweils nicht übersteigen wird oder

2. vergleichbare, auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte 

Leistungen ohne Recht auf Verzicht (§ 9) einer Steuerbefreiung

unterliegen.

Aktuelle Fassung in Kraft ab 1. 1. 2016
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§ 4 UStG

Steuerbefreiungen bei Lieferungen und 

sonstigen Leistungen

Von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 fallenden Umsätzen sind steuerfrei:

...

20. a) die Umsätze folgender Einrichtungen des Bundes, der Länder, 

der Gemeinden oder der Gemeindeverbände: Theater, Orchester, Kam-

mermusikensembles, Chöre, Museen, botanische Gärten, zoologische 

Gärten, Tierparks, Archive, Büchereien sowie Denkmäler der Bau- und 

Gartenbaukunst. Das gleiche gilt für die Umsätze gleichartiger Ein-

richtungen anderer Unternehmer, wenn die zuständige Landesbehörde 

bescheinigt, daß sie die gleichen kulturellen Aufgaben wie die in Satz 1 

bezeichneten Einrichtungen erfüllen. Museen im Sinne dieser Vor-

schrift sind wissenschaftliche Sammlungen und Kunstsammlungen; 21



Bunjes/Korn, 20. Aufl. 2021, UStG-Kommentar § 2b Rn. 36-42

„Fällt eine Tätigkeit unter § 2b Abs. 2 Nr. 2, so bedarf es keiner 
weiteren Prüfung, ob die Nichtbesteuerung dieser Tätigkeiten nach 
den allgemeinen Grundsätzen zu größeren Wettbewerbsverzerrungen 
führt.“

„Dies hat zur Folge, dass § 2b Abs. 2 von vornherein nur solche 
Leistungen erfasst, die im Rahmen der öffentlichen Gewalt 
ausgeübt werden.“

Fragenreihenfolge:

1. Erzielt eine ÖB als Bücherei einer Gemeinde Umsätze?

2. Handelt sie im Rahmen der öffentlichen Gewalt?

Antworten JA, dann gilt gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG:

Keine weitere Prüfung im Hinblick auf Wettbewerbsverzerrungen.
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„Umsätze der Bibliotheken“
= Einnahmen
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Andere Einnahmen

Bücherflohmarkt
§ 4 UStG: Von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 fallenden Umsätzen sind steuerfrei:

...

28. die Lieferungen von Gegenständen, für die der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1a 

ausgeschlossen ist oder wenn der Unternehmer die gelieferten Gegenstände aus-

schließlich für eine nach den Nummern 8 bis 27 steuerfreie Tätigkeit verwendet hat.

Veranstaltungen
…

22. a) die Vorträge, Kurse und anderen Veranstaltungen wissenschaftlicher oder 

belehrender Art, die von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, von 

Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien, von Volkshochschulen oder von Einrichtungen, 

die gemeinnützigen Zwecken oder dem Zweck eines Berufsverbandes dienen, 

durchgeführt werden, wenn die Einnahmen überwiegend zur Deckung der Kosten 

verwendet werden, 

b) …
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http://www.bundesfinanzministerium.de/ustae
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Andere Einnahmen

= Kaffeeautomat



Andere Einnahmen

Keine USt-Befreiung 28



Umsatzsteuer auf Einnahmen

▪ Bibliothek = jPöR und ör Benutzungsverhältnis    

>>> nicht steuerbar, d.h. keine USt

▪ Nutzungsvergütungen (Nutzerausweis, Mahnung usw.)

▪ Service (Kopien, Fernleihe usw.)

▪ Medienflohmarkt

▪ Hilfsgeschäfte (z.B. Kaffee-Automat)

▪ Bibliothek = privatrechtliches Benutzungsverhältnis 

>>> steuerfrei, d.h. keine USt

▪ ABER: Steuererklärung notwendig

▪ USt-pflichtig: Cafeteria

ÖB / WB
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Eintrittsgelder für Veranstaltungen können nicht steuerpflichtig sein



https://www.bundestag.de/resource/blob/871044/de1316300580b36545e7c38

98210c098/WD-4-093-21-pdf-data.pdf
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Kleine Überraschung



Umsatzsteuer und Bibliothek der Dinge

https://www.oebib.de/medien/medienlisten/bibliothek-der-dinge/
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https://www.oebib.de/medien/medienlisten/bibliothek-der-dinge/


Sehr viele ÖBs in Deutschland bieten eine Bibliothek der Dinge an. In der jeweiligen 

Benutzungsordnung (= Satzung nach öffentlichem Recht) steht z.B.: 

Die Stadtbibliothek ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt XY. Als Medienzentrale 

dient sie der Information, der allgemeinen und beruflichen Bildung, der Aus- und 

Fortbildung und der Freizeitgestaltung. 

Oder: Die Stadtbibliothek YZ ist eine gemeinnützige öffentliche Einrichtung der Stadt 

XZ und dient der allgemeinen Bildung und Information, der Aus-, Fort- und Weiter-

bildung sowie der aktiven kulturellen Freizeitgestaltung. 

Diese Formulierungen in einer öffentlich-rechtlichen Norm einer juristischen Person 

des öffentlichen Rechts schließen unzweifelhaft eine BdD ein.

Und: keine ÖB in Deutschland verlangt für die Nutzung ihrer BdD eine gesonderte 

Nutzungsvergütung. 
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Umsatzsteuer und Bibliothek der Dinge



§ 4 UStG

Steuerbefreiungen bei Lieferungen und 

sonstigen Leistungen

Von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 fallenden Umsätzen sind steuerfrei:

...

20. a) die Umsätze folgender Einrichtungen juristischer Personen des 

öffentlichen Rechts: Theater, Orchester, Kammermusikensembles, 

Chöre, Museen, botanische Gärten, zoologische Gärten, Tierparks, 

Archive, Büchereien sowie Denkmäler der Bau- und Gartenbaukunst. 

Das gleiche gilt für die Umsätze gleichartiger Einrichtungen anderer 

Unternehmer, wenn die zuständige Landesbehörde bescheinigt, daß

sie die gleichen kulturellen Aufgaben wie die in Satz 1 bezeichneten 

Einrichtungen erfüllen. Museen im Sinne dieser Vorschrift sind 

wissenschaftliche Sammlungen und Kunstsammlungen; 34

Fassung ab 2023



Gespenst 

https://www.carlsen.de/hardcover/wie-man-gespenster-verjagt/46329

Ein Gespenst geht um in 

Deutschland – die Bibliothek 

als Unternehmer
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Gespenst 

https://www.carlsen.de/hardcover/wie-man-gespenster-verjagt/46329
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37https://www.bibliotheksverband.de/sites/default/files/2022-

08/20220822_Stellungnahme%20Umsatzsteuer%20und%20%C3%96ffentliche%20Bibliotheken.pdf



Dr. Harald Müller

hmueller.mpil@gmx.de

Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung & Wissenschaft

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/harald-m%C3%BCller-88565021/?originalSubdomain=de
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